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RAUS und Weidebeitrag 

 

RAUS-Beitrag 

→ Mind. 4 Aren Weide je GVE müssen jederzeit zur Verfügung stehen 

→ 26 Weidetage pro Monat vom Mai bis Oktober  

→ 13 Winterauslauftage pro Monat von November bis April 

→ Fr. 190.-/GVE für Tiere die älter als 160 Tage sind 

→ Fr. 370.-/GVE für Tiere bis zu 160 Tage alt 
 

Weidebeitrag 

→ Der Weidebeitrag wird nur für die Kategorien Rinder und Wasserbüffel ausgerichtet. 

→ Der Weidebetrag wird unter der Voraussetzung ausbezahlt, dass alle auf dem Betrieb 
vorhandenen Rindviehkategorien mindestens im RAUS-Programm angemeldet sind. 

→ 26 Weidetage pro Monat vom Mai bis September mit mindestens 70% TS-Tagesver-
zehr auf der Weide pro Weidegang (Kälber ausgenommen) 

→ Vegetationsruhe vor Ende Oktober: 4 Aren Weide pro GVE anstatt 70% des Tagesbe-
darfs an TS 

→ 22 Winterauslauftage pro Monat von November bis April 

→ Fr. 350.-/GVE für Tiere die älter als 160 Tage sind 

→ Fr. 530.-/GVE für Tiere bis zu 160 Tage alt 
 

Anmeldung 

→ Anmeldung jeweils bei der Augusterhebung im Agriportal 

→ Anmeldung entweder RAUS oder Weidebeitrag. 

→ Teilnahme an Programm RAUS oder Weidebeitrag ist freiwillig. 
 

 
Mögliche, bzw. nicht mögliche Kombinationen von Tierwohlprogrammen 

Kombination RAUS- 
Beitrag 

Weide-
beitrag 

Bemerkung 

1 X X 
Nicht möglich für dieselbe Rindviehkategorie. Entwe-
der RAUS-Beitrag oder Weidebeitrag wählen 

2 X  Ok 

3  X 
Ok, wenn alle anderen Kategorien der Rinder oder 
Wasserbüffel auf dem Betrieb entweder für den Wei-
debeitrag oder RAUS-Beitrag angemeldet sind 

 

Weitere Massnahmen  

Ab dem Jahr 2024 wird die längere Nutzungsdauer von Kühen abgegolten. Die  
durchschnittliche Nutzungsdauer wird anhand der Anzahl erfolgten Abkalbungen der in den letz-
ten drei Kalenderjahrengeschlachteten Kühe des Betriebs berechnet. Der Beitrag pro massge-
bende GVE Kühe beläuft sich auf Fr. 10.- bei 3 Abkalbungen (Kühe) bzw. 4 Abkalbungen (Mut-
terkühe) und max. Fr. 100.- ab 7 Abkalbungen (Milchkühe) bzw. ab 8 Abkalbungen (Mutter-
kühe). Es ist keine zusätzliche Aufzeichnung notwendig.  
 
 


